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Amalgam-Aus ab 2025: 

Anspruch auf Füllungen ohne Zusatzkosten
Berlin – Auch ab dem 1. Januar 2025 bleibt der GKV-Anspruch auf Zahnfüllungen ohne
zusätzliche Kosten – sogenannte Mehrkosten – bestehen, obwohl ab diesem Zeitpunkt
Amalgam für die zahnärztliche Behandlung in der EU in der Regel nicht mehr 
verwendet werden darf. Bisher war Amalgam eines der Füllungsmaterialien, auf das 
im Rahmen einer mehrkostenfreien Füllung im Seitenzahnbereich zurückgegriffen 
werden konnte. Zu einer entsprechenden Anpassung der bestehenden Regelungen 
haben sich der GKV-Spitzenverband und die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung 
(KZBV) im Bewertungsausschuss verständigt. Die angepassten BEMA-Regelungen 
sorgen dafür, dass alle GKV-Versicherten mit qualitativ hochwertigen modernen 
amalgamfreien Zahnfüllungen nach den Regeln der zahnärztlichen Kunst ausreichend 
und zweckmäßig mehrkostenfrei versorgt werden können.
Gleichzeitig können sie wie bisher gegen private Zuzahlung darüber hinausgehende 
Füllungsleistungen wählen, ohne ihren Sachleistungsanspruch dem Grunde nach zu verlieren. Die 
Krankenkasse übernimmt dann die Kosten in Höhe der GKV-Versorgung, die von den 
Selbstverwaltungspartnern im einheitlichen Bewertungsmaßstab für zahnärztliche Leistungen 
(BEMA) neu definiert worden ist. Wie bisher entscheidet der behandelnde Zahnarzt in Abstimmung 
mit den Patienten, welches konkrete Füllungsmaterial im jeweiligen Einzelfall verwendet wird. 
Wichtig ist, dass Patienten über die in ihrem Fall bestehende GKV-Versorgung und mögliche 
Versorgungsalternativen durch ihren Zahnarzt vor der Behandlung aufgeklärt werden und sich so für 
eine Versorgung entscheiden können.

Darüber hinaus können sich die Patienten wie 
bisher für Alternativen entscheiden, während die 
Krankenkasse auf jeden Fall die Kosten für die im 
BEMA festgelegte Füllung übernimmt.“ 
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